
Verpflichtungserklärung zur Erstellung und Abgabe der Falldarstellung 

 

Name der*des Auszubildenden: ___________________________________ 

Lehrgang / Kursbezeichnung: ___________________________________ 

 

 

1. Gesetzliche Grundlagen und Zielsetzung 

§20 (2) WSBBG: 

„Für die Abschlussprüfung ist von den Ausbildungsteilnehmerinnen und 

Ausbildungsteilnehmern eine nach den Aktivitäten und existenziellen Erfahrungen des 

täglichen Lebens (AEDL) strukturierte Falldarstellung aus der Praxis, in der der Lernstoff 

vernetzt angewandt wird, schriftlich auszuarbeiten. Die Ausarbeitung der Falldarstellung 

wird durch die Lehrerin oder den Lehrer für Gesundheits- und Krankenpflege begleitet. Die 

Falldarstellung ist spätestens eine Woche vor der Abschlussprüfung der Lehrerin oder dem 

Lehrer für Gesundheits- und Krankenpflege abzugeben, andernfalls eine Zulassung zur 

Abschlussprüfung nicht möglich ist.“ 

 

Die Falldarstellung ist somit ein verpflichtender Bestandteil Ihrer Abschlussprüfung.  

 

2. Erstabgabe der Falldarstellung  

 

 Die fristgerechte Abgabe der Falldarstellung zur Erstkorrektur muss bis zum 

vereinbarten Termin erfolgen  

 Verspätete Abgaben werden nicht angenommen und somit erhalten Sie auch keine 

Rückmeldung bzw. Feedback. 

 Es ist nicht Aufgabe der Lehrpersonen, an die Abgabe zu erinnern. Die 

Verantwortung liegt ausschließlich bei den Auszubildenden. 

 Es liegt außerdem in der Verantwortung der Auszubildenden Kontakt mit der 

Lehrperson aufzunehmen, wenn sie trotz fristgerechter Abgabe nach einer Woche 

noch keine Rückladung erhalten haben 

 Die Inanspruchnahme der Erstabgabe wird ausdrücklich empfohlen, da diese dazu 

beiträgt, die Arbeit zu verbessern und positiv zu bestehen. 



 

3. Endabgabe der Falldarstellung  

 Die endgültige Version der Falldarstellung ist bis spätestens 12:00 Uhr (Mittag) am 

vereinbarten Abgabetermin in gedruckter Papierform persönlich abzugeben. 

 Eine verspätete Abgabe wird nicht angenommen. 

 Eine nicht fristgerechte oder formwidrige Abgabe führt dazu, dass die Zulassung zur 

kommissionellen Abschlussprüfung entfällt und somit die Ausbildung nicht 

abgeschlossen werden kann. 

 

4. Organisatorische Hinweise 

 Ein Ausdruck der Arbeit im Ausbildungszentrum ist nicht möglich. Bitte sorgen Sie 

rechtzeitig für einen fehlerfreien Druck. 

 Im Falle einer Krankheit am Tag der Endabgabe ist eine ärztliche Krankmeldung 

unverzüglich sowohl an die Lehrgangsleitung als auch an die betreuende 

Lehrperson unter folgenden Mailadressen zu übermitteln. 

o Lehrgangsleitung: : Eva.Skrabl@w.roteskreuz.at  

o Betreuende Lehrperson: Elena.Schock@w.roteskreuz.at 

 Wird die Krankmeldung nicht fristgerecht übermittelt, gilt die Arbeit als „nicht 

bestanden“, und die Ausbildung kann nicht positiv abgeschlossen werden. 

 

Verpflichtung 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die oben genannten Inhalte, Fristen und 

rechtlichen Grundlagen zur Falldarstellung zur Kenntnis genommen habe und mich zur 

Einhaltung dieser Bestimmungen verpflichte. 

 

 

 

 

 

Ort, Datum: ___________________________ 

 

Unterschrift Auszubildende*r: ___________________________ 
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